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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1972

Norm

EO §37 Ah

Rechtssatz

Voraussetzung einer auf ein Mietrecht gestützten Klage nach § 37 EO ist, daß der Bestandvertrag zwischen dem betr

Gläubiger oder dessen Rechtsvorgänger und dem Verp8ichteten abgeschlossen wurde. Zwischen dem Verp8ichteten

und einem Dritten zustande gekommene Bestandverträge haben grundsätzlich auf das Recht des betr Gläubigers zur

Exekutionsführung keinen Ein8uß. Denn anders als dingliche Rechte wirken bloße Forderungsrechte nicht gegen

Dritte.
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